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SATZUNG

der Gemeinde A a c h /Hegau

über die Erweiterung des Bebauungsplaiies "längenberg - Pappenerget"

Auf &rund der §§1,2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes vom 2?oJuni 1960

(BGBLo I S.341), §§ 111 Abs. 1, 112 Abs. 2 Ziffo 2 der Landesbauord-

nung fUr Baden-Württemberg vom 6 o 4*1964 (Ges.Bl.S. 151), in Verbin-

düng mit § 4 der Gemeinde Ordnung für Baden-Württemberg vom 25.Juli 1955

(Gee.Bl.So 129) hat der Gemeinderat am

die Erweiterung des Bebauungsplanes "längenberg-Pappenerget" als

Satzung beschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltunssbereich der Erweiterung des

Bebauunßsplane s

Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Pestsetzung im

Straßen - und Baulinienplan (§ 2 Ziff. 1)

§ 2
Bestandteile der Erweiterung des Bebauungsplanes

Die Erweiterung des Bebauungsplanes besteht aus:

1. Straßen- u. Baulinienplan, Gestaltungsplan

2. Straßenquerschnitte

3, Bebauungsvorschriften

v,Beifüßun^en:

1. Begründung

2. Eigentümerverzeichnis

§ 5

Ordnunßswidrigkeiten

' Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer dieser Satzung zu-

widerhandelt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

A a c h /Hegau, den 50o Juli 1971

Der Bürgermeister:



STADT AAch/Hegau

Erweiterung des Bebauungsplanes "Längenberg-Pappenerget"

Begründung

Für das Gewann "längenberg und Pappenerget" der Stadt AAch/Hegau

besteht ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan,

Auf Grund großer Baulandnachfrage hat der Gemeinderat beschießen, daß

dieser Bebauungsplan in der Form erweitert werden soll, daß das üelände

nördlich dea Straßenzuges C - D bebaut werden solle Diesee Pl^uiungB-

gebiet befindet sich bereits im Besitze der Stadt Aach, Abwaeser- und

Versorgungsleitungen sind vorhanden«

Die Erweiterung sieht für die vier westlichen Gebäude die Bauweiae

mit einen Vollgeschoß, Kniestock und Steildach vor, während für die

restlichen Gebäude ein Vollgeschoß mit flachgeneigten Dach vorgeschrie-

ben isto

Das verbleibende Restgrundstück von PlurBtück Lgb. Nro 2906 kann wegen

der starken Auffullung nicht als Baugrund verwertet werden Es soll als

Kinderspielplatz mit einem Zugang entlang des Grundstüclce Igb.Nr.

2908/1 zur Verwendung kommen«

Im Jahre 1970 wurde ein Entwurf dies«* Erweiterung des Bobauungsplanea

aufgestellt. Bei der am 11,11o1970 stattgefundenen Behördenbespreohong

in Aach/Hegau wurde einstimmig dieser Erweiterung die Zustiauaung er-

teilt.

Aach/Hegau, den 30. 7 o 19?1

Der Planer: Der Bürgermeister:

lUw»4^



Bebauun^evorSchriften

zu der Erweiterung des Bebauungsplanes "Längenberg-Pappenerget"

in Aach/Hegau.

A« Rechteerundläffen:

1o §§1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 25.Juni 1960

(BGB1. I S. 541).

2. §§1-25 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstüclce

(Baunutssungsverordnung) vom 26. Juni 1962 (BGB1. S. 429)

(BauNVO).

5. § 1 der 2 o 'Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des

BBauG. vom 27.Juni 1961 (Ges.BI. S. 208).

4. §§ 5 Abe. 1, 7, 9, 16 und 111 der.; Lande sbauordnung vom

6.4.1964 (&CB.BI. 151) (LBO).

B. Festaetzunßen:

I. Art der bgiulichen Nutzung

§ 1

Baugebiet

Der gesamte räumliche Geltungsbereich des Bebauungeplanes ist reines

Wohngebiet gemäß § 5 BauNVO.

§ 2

Ausnahmen

Soweit nach § 3 BauNYO Anlagen ausnahmsweise zugelassen werden können,

sind diese allgemein zulässig, sofern die Eigenart des Baugebietes im

allgemeinen gewahrt bleibt.

§ 5

Neben- und Versorßungeanlagen

(1) Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind unter den dort

genannten Voraussetzungen zulässig.

(2) Vereorgungsanlagen im Sinne des § 14 AbSo 2 BauNVO können als Aue-

nahmen zugelassen werden.

II, Maß der baulichen Nutzung

§ 4

Allgeneines

b.w.
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Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung

der Grundflächenzahl und der Zahl der Vollgeschösse o

§ 5

Maß der baulichen Nutzung

(1) Für die Zahl der zulässigen Vollgeschosse (im allgemeinen auf

der Sergseite der Gebäude gemessen) sind die Eintragungen im

Gestaltungsplan bindend. Die als Anlage beigefügten Regelqufcr-

schnitte sind dabei zu beachten.

(2) Die höchstzulässige Grundflächenzahl beträgt bei allen

Gebäuden 0,25*

(5) Die höchstzulässige Geschoßflächenzahl beträgt bei allen

Gebäuden 0,40.

(4) Bei den eingeschossigen Wohngebäuden mit Kniestock und Steil-

dach kann der Ausbau des Dachgeschösse s zugelassen werden.

III, Bauwise und überbaubare Grundstucksf lache

§ 6

Bauweise

(1) Als Bauweiae wird die offene Bauweise festgesetzl;.

(2) Die im Gestaltungsplan eingetragenen Einzelhäuser gelten als

Pestsetzung gem. § 22 Abs. 2 Satz 2 BauNVO.

(5) Pur die Stellung und die Pirstrichtung der Gebäude sowie für die

Dachform sind die Eintragungen im Sestaltungsplan maßgebend«

§ 7

Tberbaubare Grundstücksfläche

(1) Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien, Baulinien, Bau-

grenzen und Bebauungstiefen erfolgt durch Eintragung im Straßen-

und Baulinienplan.

(2) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenan-

lagen im Sinn® des § 14 BauNVO nicht zulässig.

§ 8

Grenz- und Gebäudeabstand

(1) Der seitliche Grenzäbstyid der Hauptgebäude von den Nachbar-

grenzen muß mindestens 4,00 n betragen.
b.w.
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(2) Der Mindestabstand zwischen den Hauptgebäuden darf das Maß

von 8,00 m nicht ucterschreiten.

IV» Baiucast&ltun^

§ 9

Sestaltun^ der Bauten

(1) Die Orundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Recht-

eck bilden. Dabei soll die Gebäudelängsseite in der Regel

aindestens 10,00 m betragen.

(2) Die Höhe der Gebäude darf von Geländeoberkante bis zur

Traufe 4,00 a betragen.

(3) Die Sockelhöhe der Gebäude (Oberkante Efdgeschoßfußboden)

ist möglichst niedrig zu halten; sie darf nicht mehr als

0,60 m betragen.

(4) Bei stark geneigtem Gelände dürfen die Gebäude talseitig mit

^ einem Hauptgeschoß mehr als im Oestaltungeplan vorgesehen in

Erscheinung treten o

(5) An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, wenn

sie in einem angemessenen Srößenverhältnis zum Hauptgebäude

stehen und sich architektonisch einfügen.

Die Fensteröffnungen müssen in einem angemessenen Yerhältnie

zur Wandfläche stehen; sie sind harmonisch zu verteilen.

(6) Sattaddächer sind vorgeschrieben. Die Dachneigung bei den

Hauptgebäuden ist im Gestaltungsplan zu ersehen. Sie beträgt

25 - 50 bzw» 45 - 50°. Die Dächer sind mit dunkelbraunen

Pfannen einzudecken.

(7) Die Ausführung einee Kniestockes von 0,30 m ist bei den

Gebäuden mit flachgeneigtem Dach gestattet• Bei den Sebäuden

mit Steildach ist ein Kniestoolc bis zu einer Höhe von 0,80 n,

gemessen zwischen Oberkante Erdgeschoßdecke und dem Schnitt-

punkt der Außenseiten der ünfassungswand mit der Unterseite

der Sparren zulässig.

(8) Im Dachraum dürfen Wohnungen und Wohnräuae nur bei Hauptgebäu-

d<j(n nit Steildach eingebaut werden. Bei Hauptgebäuden mit flach-

geneigtem Dach ist nur der Einbau von Einzelwohnräumen an den

Giebelaeiten gegtattet« Die Räume müssen ihre Belichtung und

Bclüftung ausschließlich durch Giebelfenster erhalten. Die Be-

lichtung und Belüftung des nicht ausgebauten Dachraumes muß

durch liegende Fenster erfolgen.
• W ,
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(9) Daohgaupen und Dachaufbauten sind bei den Gebäuden mit flach-

geneigtem Dach nicht gestattet. Bei den Oebäuden mit S-teildach

sind sie BO zu bemessen und anzuordnen, daß die architektonische

Wirkung nicht beeinträchtigt wird; ihre Gesamtlänge darf 1/5 der

Seitenlänge des Gebäudes nicht überschreiten. Die Stirnseite der

Gaupen darf - im Rohbau zwischen Dachfläche und ünterkante

Sparren gemessen - nicht höher als 0,90 n sein. Dachgaupen und

DachaufTsauten sind so anzuordnen, daß die Traufe nicht unterbro-

chen wird o Unterhalb der Dachgaupen müssen mindestens drei Ziegel-

reihen durchlaufen. Die Seitenwangen der Dach^aupen und Dachauf-

bauten sind der Dachdeckung nach Farbe und Bauetoff anzupassen.

(10) Schornsteine sind in der Firstlinie oder deren unmittelbaren Nähe

aus dem Dach zu führen.

§ 10

Nebengebäude und Garagen

(1) Außer Garagen sind keine Nebengebäude gestattet.

(2) Garagen müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Hauptge-

bäude stehen; sie sind dem Hauptgebäude nach Bauart, Baustoff

und Farbe anzupassen«

(5) Garagen benachbarter Grundstücke sind zu einheitlichen Bau-

körpern zusammenzufassen.

(4) Gara^en müssen von der Straßenflucht einen Abstand von min-

destens 5»00 m einhalten.

(5) Auf Grund der Geländeverhältnisse entlang der Straße G - D

sind Kellergaragen nicht gestattet,

§ n

Einfri edifiungen

(1) Die Einfriedigung der Grundstücke an der öffentliche Straße

ist einheitlich zu gestalten. Gestattet ist:

Sockel bis 0,50 m Höhe aus Naturstein oder Beton mit Hecken-

Pflanzungen aus bodenständigen Sträuchern oder einfache Holz-

zäune (Lattenzäune) mit Heckenhinterpflanzung.

Die Gesamthöhe der Einfriedigung darf das Maß von 1,00 m nicht

überschreiten.

(2) Bei beatehender Bebauung sind die Einfriedigungen denen der

Nachbargebäude anzupassen.
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(5) Die Verwendung von Stacheldraht und farbigen Kunststein-

quadern für Einfriedungen ist nicht gestattet.

§ 15

&nmd8tück8ße8taltiuy; und Vorgärten ,

(1) Auffüllungen und Abtragungen auf dem Griuidstück sind eo

durchzuführen, daß die gegebenen natürlichen GeländeTer-

hältnisse möglichst wenig beeinträchtigt werden« Die &elän-

deverhältnisse der Nachbargrundstticke sind dabei zu berücksich-

tigen„

(2) Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten

oder Rasenflachen anzulegen und zu unterhalten. Bei Anpflan-

zungen von Bäumen und Sträuchern sind einheimische Gehölze

zu verwenden.

(3) Vorplätze müssen planiert und befestigt werden.

§ 14

Entwässerung

(1) Häusliche Abwässer sind aber das Ortskanalnetz abzuführen«

§ 15

Planvorlage
^

Außer den gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen kann die Bauauf-

eichtsbehörde verlangen:

a) Schaubilder, Modelle, Profile, Geländeschnitte, die den Umriß

des Bauwerks und seine Einfügung in die vorhandene oder künf-

Umgebung zeigen.

b) Straßenübersichten (Straßenabwicklungen), auf denen das Gefalle

der Straße, Höhenlage und die Ansicht der Nachbargebäude sowie

andere, den Gesamteindruck nitbestimmende Gegenstände zuaaamen

mit dem Bauwerk dargestellt sind«

§ 16

Ausnahmen und Befreiungen

Für Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplane»

gilt § 51 BBauS bzw. § 94 LBO.

Aach/Hegau, den 50. Juli 1971

Der Bürgermeister:

^



Verzeichnis

der betroffenen Gründetückseigftntüaer, Stand 1.1.71

FlstoNr. Name und Wohnort

t,

2908/1 Schaff er, Helmut Zahnarzt in Aach/Hegau

2906 Stadt Aach/Hegau

2908 Stadt Aaoh/Hegau

2905 Werner Paul, Landwirt in Aach/Hegau Hauptstr. 45

2898/1 Werner Paul, Landwirt in Aach/Hegau Hauptstr« 45

1970 Ghrista Dressier, Hausfrau in Aach/Hegau

1971 Rosa Müller,Rentnerin in Aach/Hegau Edenhallstr, 6

1975 Luise Paul, Hausfrau in Aach/Hegau Hauptatro 45


